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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

16.12.1986 

Geschäftszahl 

86/14/0082 

Rechtssatz 

Das Abstellen auf die Beteiligung am Stammkapital findet darin seine Rechtfertigung, daß diese Beteiligung in 
aller Regel (über die mit den Stimmenanteilen verbundenen Stimmrechte) den Einfluß des Beteiligten 
(Gesellschafters) in der Gesellschaft bestimmt und ihm allenfalls auch die Möglichkeit eröffnet, auf seine 
Gehälter und sonstigen Vergütungen für Dienste gegenüber der Gesellschaft Einfluß zu nehmen (Hinweis E des 
VfGH vom 15.3.1963, B 241/62, und vom 24.6.1964, B 337/63; E des VwGH vom 3.4.1984, 83/14/0143, und E 
vom 13.5.1986, 85/14/0169). 


